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Amtliche  
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bau-
ordnung (BayBO)
Vorhaben: Neubau einer Wohnanla-
ge mit 18 Wohneinheiten
Grundstück: Theaterstraße 35, Ge-
markung Fürth, Flur-Nr. 694/2, 
691/39, 694
Antragsteller: Wohnfürth Immobili-
en und Bauträger GmbH, Komotauer 
Straße 30, 90766 Fürth
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) die Bau-
genehmigung für oben genanntes 
Bauvorhaben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage beim Bayer. Verwaltungsgericht 
Ansbach, Postanschrift: Postfach 6 16, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: Pro-
menade 24, 91522 Ansbach schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richtes erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, die Be-
klagte (STADT FÜRTH) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten.
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen vier Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nachbar) 
gegen diesen Bescheid hat keine auf-
schiebende Wirkung (§ 212a Abs. 1 
Baugesetzbuch –BauGB–).
Möglich ist ein Antrag zum Verwal-
tungsgericht Ansbach, die aufschie-
bende Wirkung der Klage wieder 
herzustellen (§§ 80a i. V. m. 80 Abs. 
5 Verwaltungsgerichtsordnung −Vw-
GO−).

Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. Ju-
ni 2007 wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des öffentlichen 
Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen.
Die Klageerhebung in elektronischer 
Form (z. B. durch E-Mail) ist unzu-
lässig.
Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 1. Juli 2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten.
Hinweis
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit 
dem Tag der Veröffentlichung des 
Bescheides in der StadtZeitung der 
STADT FÜRTH.
Die Akte des Genehmigungsverfah-
rens kann bei der Bauaufsicht, Hir-
schenstraße 2, Zimmer 134, Stefan 
Laskarides, eingesehen werden.

Einbau von Fenstern in denkmal-
geschützten Gebäuden
Der Bauausschuss hat am 1. Ap-
ril 2009 beschlossen, dass der Ein-
bau von Kunststofffenstern in denk-
malgeschützten Gebäuden künftig 
grundsätzlich unzulässig ist. Bei der 
Auswechslung von Fenstern in denk-
malgeschützten Gebäuden werden 
künftig grundsätzlich nur noch Holz-
fenster zugelassen.
Bislang wurden in Fürth bei der 
Fensterauswechslung in Baudenkmä-
lern generell Kunststofffenster zuge-
lassen, wenn sie in der Formgebung 
denkmalgerecht ausgeführt sind. Das 
Landesamt für Denkmalpflege hat 
aber die Stadt Fürth in letzter Zeit da-
rauf hingewiesen, dass diese Praxis 
nicht zulässig ist. Es sprechen näm-
lich Gründe des Denkmalschutzes 
dafür, die Fenster eines Baudenk-
mals entsprechend dem histori-
schen Befund in Holz zu erneuern.
Fenster, die auch als „Augen“ eines 
Hauses bezeichnet werden, sind oft 
wichtige gestalterische Merkmale ei-
nes Denkmals; in der Denkmalpflege 

ist daher der Grundsatz der Materi-
al- und Werkgerechtigkeit anerkannt, 
wonach bei Baudenkmälern nur Ma-
terialien verwendet werden sollen, 
die den historischen Materialien ent-
sprechen. Würde die Stadt Fürth von 
diesen Grundsätzen abweichen, stün-
de dies nicht in Übereinstimmung mit 
den Vorgaben des Denkmalschutzge-
setzes.
Bei Fragen zum Einbau von Fens-
tern in denkmalgeschützten Ge-
bäuden hilft die Untere Denkmal-
schutzbehörde der Stadt Fürth weiter. 
Kontakt: Stadt Fürth, Bauaufsicht, 
Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, Tele-
fon 974-31 57, Hans-Peter Weißfloch 
oder Heinz Schmitt (Antragsannah-
me). Sprechzeiten sind montags bis 
donnerstags von 8.30 bis 15 Uhr und 
freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr oder 
nach Vereinbarung.

Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bau-
ordnung (BayBO)
Vorhaben: Neubau eines Einfamili-
enhauses mit Garage
Grundstück: Forsthausstraße, Ge-
markung Dambach, Flur-Nr. 109/13
Antragsteller: Franziska und Franz 
Ell, Hintere Straße 104, 90768 Fürth.
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) die Bau-
genehmigung für o. g. Bauvorhaben.
Von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nummer 323 wird nach 
§ 31 Abs. 2 Baugesetzbuch gemäß 
den eingereichten Bauvorlagen Be-
freiung bezüglich der Bebauung 
außerhalb der Baugrenzen erteilt.
Begründung:
Die Abweichung ist städtebaulich 
vertretbar. Die Grundzüge der Pla-
nung werden nicht berührt.
Die Genehmigung zum Anschluss 
und zur Benutzung der städtischen 
Kanalisation wird nach der Maß-
gabe der als Anlage zu diesem Be-
scheid bezeichneten Bauvorlagen 
entsprechend der städtischen Ent-
wässerungssatzung (EWS) in stets 
widerruflicher Weise erteilt.
Die Zuständigkeit zur Entscheidung 

über den Antrag auf Erteilung der 
Anschluss- und Benutzungsgenehmi-
gung ergibt sich aus § 10 der Entwäs-
serungssatzung (EWS) der STADT 
FÜRTH vom 8. Dezember 2005.
Die Widerrufsvorbehalte gründen 
sich auf § 8 Abs. 4, § 10 Abs. 10 
und 11 und § 14 Abs. 6 und 7 EWS.
Die Kostenentscheidung hinsichtlich 
der Genehmigung zum Anschluss 
und zur Benutzung der städtischen 
Kanalisation beruht auf Art. 20 des 
Bayerischen Kostengesetzes (KG) 
i. V. m. der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung 
der STADT FÜRTH in der derzeit 
geltenden Fassung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Ansbach, Postanschrift: 
Postfach 6 16, 91511 Ansbach, Haus-
anschrift: Promenade 24, 91522 Ans-
bach, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichtes erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, 
die Beklagte (STADT FÜRTH) und 
den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen vier Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nachbar) 
gegen diesen Bescheid hat keine auf-
schiebende Wirkung (§ 212a Abs. 1 
Baugesetzbuch − BauGB ). Mög-
lich ist ein Antrag zum Verwaltungs-
gericht Ansbach, die aufschiebende 
Wirkung der Klage wieder herzustel-
len (§§ 80a i. V. m. 80 Abs. 5 Verwal-
tungsgerichtsordnung − VwGO −).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. Ju-
ni 2007 wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des öffentlichen 
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Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Kla-
geerhebung in elektronischer Form 
(z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 1. Juli 2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 
133, eingesehen werden.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
und Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG)
Bewilligung zur Zutageförderung 
von Grundwasser durch die infra 
fürth gmbh im Bereich der Was-
serfassung I des Wasserschutzge-
biets Rednitztal
Mit Bescheid der Stadt Fürth – Ord-
nungsamt – vom 27. August 2009, 
Az. III/OA/U-NW-2-Ha, wurde der 
infra fürth gmbh, Leyher Straße 69, 
90763 Fürth, vertreten durch den Ge-
schäftsführer, Herrn Dr. Hans Part-
heimüller, die Bewilligung zum Zu-
tagefördern von Grundwasser aus den 
Brunnen der Fassung I des Wasser-
schutzgebiets Rednitztal erteilt.
Der Bescheid liegt gemäß Art. 83 
Abs. 2 BayWG in Verbindung mit 
Art. 74 Abs. 4 Bayer. Verwaltungsver-
fahrensgesetz (BayVwVfG) vom 24. 
September bis 7. Oktober 2009 bei 
der Stadt Fürth – Ordnungsamt – 
Ämtergebäude Süd, Schwabacher 
Straße 170, Zimmer 323 zur Ein-
sichtnahme aus. Die Rechtsbehelfsbe-
lehrung liegt dem Bescheid bei.
Der Bescheid wurde dem Träger des 
Vorhabens und der Person, die Ein-
wendungen erhoben hat, zugestellt.
Mit dem Ende der Auslegungsfrist 
gilt er auch gegenüber der Betroffe-
nen als zugestellt.
Fürth, 1. September 2009, STADT FÜRTH
I. V. Markus Braun, Bürgermeister

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
und Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG)
Antrag auf Anlegen einer Bucht am 
Bucher Landgraben (Gewässer III. 
Ordnung) als Ausgleichsmaßnah-
me
Die Stadt Fürth – Tiefbauamt – plant 
als ökologischen Ausgleich für den 
Eingriff im Zuge der Erneuerung der 
„Mannhofer Brücke“ die Anlage ei-
ner Bucht zur Aufweitung des Bach-
betts südlich des Brückenbauwerks. 

Dadurch wird eine ökologische Auf-
wertung des Bucher Landgrabens in 
diesem Bereich erzielt.
Nach § 3 a Satz 1, § 3 c Satz 1 Um-
weltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
(UVPG) und Nr. 13.16 der Anla-
ge 1 zum UVPG in Verbindung mit 
Art. 83 Abs. 3 Satz 1 BayWG und Nr. 
13.16 des I. Teils der Anlage III zum 
BayWG ist im Rahmen einer allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalls 
festzustellen, ob die Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht. Diese 
Vorprüfung wurde unter Berücksich-
tigung der Kriterien der Anlage III, 
II. Teil zum BayWG durch die Stadt 
Fürth – Ordnungsamt – durchgeführt. 
Hierbei wurde festgestellt, dass das 
Vorhaben nicht der Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedarf, da keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen zu besorgen sind.
Diese Feststellung wird hiermit ge-
mäß § 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG 
in Verbindung mit Art. 83 Abs. 3 
Satz 2 Halbsatz 2 BayWG öffentlich 
bekannt gemacht. Sie ist gemäß § 3 
a Satz 3 UVPG und Art. 83 Abs. 3 
Satz 3 BayWG nicht selbständig an-
fechtbar.
Fürth, 28. August 2009, STADT FÜRTH
I. V. Markus Braun, Bürgermeister

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
und Bayerisches Wassergesetz 
(ByWG)
Antrag auf Anlegen von geglieder-
ten Flachwasserzonen im Oberlauf 
der Regnitz (Gewässer III. Ord-
nung) auf dem Grundstück Fl.Nr. 
868 Gemarkung Vach
Die Firma Paul Schmidt Kunstmüh-
le Vach KG, Brückenstraße 22, 90768 
Fürth, plant auf dem o.g. Grundstück 
gegliederte Flachwasserzonen auf ei-
ner Länge von zirka 150 Metern zwi-
schen dem vorhandenen Altwasser-
arm und dem Mündungsbereich der 
Zenn im Oberlauf der Regnitz anzu-
legen. Die vorgesehenen Maßnahmen 
liegen rund 300 Meter oberhalb des 
Stauwehres der Schmidt-Mühle. Ziel 
dieses Vorhabens ist eine ökologi-
sche Aufwertung der Regnitz in die-
sem Bereich.
Nach § 3 a Satz 1, § 3 c Satz 1 Um-
weltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
(UVPG) und Nr. 13.16 der Anla-
ge 1 zum UVPG in Verbindung mit 
Art. 83 Abs. 3 Satz 1 BayWG und Nr. 
13.16 des I. Teils der Anlage III zum 
BayWG ist im Rahmen einer allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalls 
festzustellen, ob die Verpflichtung 

zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht. Diese 
Vorprüfung wurde unter Berücksich-
tigung der Kriterien der Anlage III, 
II. Teil zum BayWG durch die Stadt 
Fürth – Ordnungsamt – durchgeführt. 
Hierbei wurde festgestellt, dass das 
Vorhaben nicht der Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedarf, da keine erheblichen Umwelt-
einwirkungen zu besorgen sind.
Diese Feststellung wird hiermit ge-
mäß § 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG 
in Verbindung mit Art. 83 Abs. 3 
Satz 2 Halbsatz 2 BayWG öffentlich 
bekannt gemacht. Sie ist gemäß § 3 
a Satz 3 UVPG und Art. 83 Abs. 3 
Satz 3 BayWG nicht selbständig an-
fechtbar.
Fürth, 4. September 2009, STADT FÜRTH
I.V. Markus Braun, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bau-
ordnung (BayBO)
Vorhaben: Nutzung der Räume als 
Hort
Grundstück: Friedrich-Ebert-Straße 
51, Gemarkung Fürth, Flur-Nr. 783
Antragsteller: STADT FÜRTH, Ge-
bäudewirtschaft Fürth, 90744 Fürth
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) die Bau-
genehmigung für o. g. Bauvorhaben.
Abweichungen, Ausnahmen, Be-
freiungen
Von der Anlage von zwei Stellplätzen 
wird befristete Abweichung für die 
Dauer der mit diesem Bescheid ge-
nehmigten Nutzung zugelassen.
Für die Brandlasten durch die Gar-
derobe im notwendigen Flur und für 
die Flurwand zum Büro im Foyer in 
Einfachverglasung wird Abweichung 
zugelassen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Ansbach, Postanschrift: 
Postfach 6 16, 91511 Ansbach, Haus-
anschrift: Promenade 24, 91522 Ans-
bach schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichtes erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, 
die Beklagte (STADT FÜRTH) und 
den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen vier Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nachbar) 
gegen diesen Bescheid hat keine auf-
schiebende Wirkung (§ 212a Abs. 1 
Baugesetzbuch − BauGB −). Mög-
lich ist ein Antrag zum Verwaltungs-
gericht Ansbach, die aufschiebende 
Wirkung der Klage wieder herzustel-
len (§§ 80a i. V. m. 80 Abs. 5 Verwal-
tungsgerichtsordnung − VwGO −).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. Ju-
ni 2007 wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des öffentlichen 
Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Kla-
geerhebung in elektronischer Form 
(z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 1. Juli 2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 
136, eingesehen werden.

Bekanntgabe
Am 14. September 2009 wurde an 
folgender Stelle im Stadtgebiet Fürth
Rathaus, Königstraße 88, 90762 
Fürth
die Bekanntmachung über die Sit-
zung des Kreiswahlausschusses zur 
Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlkreis und 
der gewählten Wahlkreisbewerberin 
oder des gewählten Wahlkreisbewer-
bers für die Wahl zum 17. Deutschen 
Bundestag am 27. September 2009 
mit nachstehendem Text durch öffent-
lichen Anschlag bekannt gemacht.
Fürth, 2. September 2009, Referat III
Christoph Maier, Kreiswahlleiter

Bekanntmachung
über die Sitzung des Kreiswahl-
ausschusses zur Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlkreis und der gewählten 
Wahlkreisbewerberin oder des ge-
wählten Wahlkreisbewerbers für 
die Wahl zum 17. Deutschen Bun-
destag am 27. September 2009
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Die Sitzung zur Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im 
Wahlkreis und der gewählten Wahl-
kreisbewerberin oder des gewähl-
ten Wahlkreisbewerbers findet am 
1. Oktober 2009, um 11 Uhr, im 
Ämtergebäude Süd, Schwabacher 
Straße 170, 90763 Fürth, II. Stock, 
Zimmer 226, statt.
Der Zutritt zu dieser Sitzung ist jeder-
mann gestattet (§ 10 Abs. 1 des Bun-
deswahlgesetzes -BWG-). 
Der Vorsitzende ist befugt, Personen, 
die die Ruhe und Ordnung stören, 
aus dem Sitzungsraum zu verweisen 
(§ 5 Abs. 6 der Bundeswahlordnung  
-BWO-).
Fürth, 14. September 2009
Christoph Maier, Kreiswahlleiter des 
Wahlkreises 243 Fürth

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
und Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG)
Vorläufige Sicherung des ermittelten 
Überschwemmungsgebietes an der 
Rednitz und der Regnitz im Stadtge-
biet Fürth

Änderung der Grenzen des Über-
schwemmungsgebiets an der Red-
nitz im Bereich des Schießplatzes 
und der Wilhelm-Löhe-Straße
Mit Bekanntmachung in der Ausga-
be der StadtZeitung vom 10. Septem-
ber 2008 gelten die als Überschwem-
mungsgebiete der Rednitz und der 
Regnitz im Stadtgebiet Fürth darge-
stellten Flächen als vorläufig gesi-
cherte Gebiete (Art. 61 g Abs. 1 Bay-
WG).
Inzwischen hat das Wasserwirt-
schaftsamt Nürnberg im Bereich 
der Fürther Altstadt (Wilhelm-Lö-
he-Straße und Schießplatz) eine 
Neuberechnung der Überschwem-
mungsgebietsgrenzen anhand eines 
durchgeführten Laserscannings vor-
genommen und insoweit ein verfei-
nertes Ergebnis erhalten.
Die davon konkret betroffenen 
Grundstücke und der exakte Verlauf 
der im Änderungsbereich geltenden 
Hochwasserlinie wurden vom Was-
serwirtschaftsamt Nürnberg in Lage-
plänen dargestellt.
Der geänderte Übersichtslageplan 

Lageplan zum Änderungsbereich des Überschwemmungsgebietes der Rednitz

®
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M = 1 : 25 000 (die überschwemmten 
Flächen sind dort hellblau schraffiert 
und dunkelblau eingefasst abgebil-
det) sowie ein detaillierter Lageplan 
des Änderungsbereichs im Maßstab 
1 : 2500 können bei der Stadt Fürth 
– Ordnungsamt –, Ämtergebäude 
Süd, Schwabacher Straße 170, Zim-
mer 323, sowie im Internetauftritt der 
Stadt Fürth unter www.fuerth.de ein-
gesehen werden.
Mit dieser Bekanntmachung wird 
der räumliche Geltungsbereich des 
vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebiets der Rednitz im Stadt-
gebiet Fürth (Bekanntmachung in der 
StadtZEITUNG, offizielles Amts-
blatt der Stadt Fürth vom 10. Septem-
ber 2008) teilweise geändert. Die mit 
der ursprünglichen vorläufigen Si-
cherung eingetretenen Rechtswirkun-
gen (Art. 61 h Abs. 1 BayWG) gel-
ten weiterhin in vollem Umfang fort. 
Insoweit darf auf den Inhalt der Be-
kanntmachung vom 10. September 
2008 verwiesen werden.
Fürth, 4. September 2009, STADT FÜRTH
I.V. Markus Braun, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bau-
ordnung (BayBO)
Vorhaben: Errichtung eines Mehrfa-
milienhauses – Haus 6 mit 8 Wohn-
einheiten und 4 Stellplätzen.
Grundstück: Leupoldstraße, Ge-
markung Fürth, Flur-Nr. 1854/34.
Antragsteller und Bauherr: Appart 
Wohnbau GmbH, Isaak-Loewi-Stra-
ße 11, 90763 Fürth.
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) die Bau-
genehmigung für oben genanntes 
Bauvorhaben.
Von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 463 wird nach § 31 
Abs. 2 Baugesetzbuch gemäß den ein-
gereichten Bauvorlagen Befreiung 
hinsichtlich der Bebauung des Wohn-
gebäudes teilweise außerhalb der fest-
gelegten Baugrenze, der Anzahl der 
Vollgeschosse (V statt max. IV Vollge-
schosse) sowie der Geschossflächen-
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zahl (1,48 anstatt max. 1,0) erteilt.
Von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 463 wird nach § 31 
Abs. 2 Baugesetzbuch in Verbindung 
mit § 7 der Fernwärmesatzung gemäß 
den eingereichten Bauvorlagen eine 
(Teil-) Befreiung hinsichtlich der Er-
richtung eines Kamines in der Pent-
hauswohnung zum möglichen An-
schluss einer Festbrennstofffeuerstät-
te (Kaminofen) erteilt.
Begründung: Die erteilten Befreiun-
gen werden städtebaulich als vertret-
bar angesehen; das Stadtplanungs-
amt der STADT FÜRTH hat in seiner 
Stellungnahme am 27. August 2009 
dem Vorhaben zugestimmt.
Der Befreiung von der Fernwärme-
satzung konnte deshalb zugestimmt 
werden, da die Festbrennstofffeuer-
stätte nur gelegentlich genutzt wird. 
Es erfolgt daher auch nur eine Teilbe-
freiung, keine Gesamtbefreiung von 
der Fernwärmesatzung.
Von der Abstandsflächenregelung 
des Art. 6 BayBO wird nach Art. 63 
BayBO Abweichung von der südli-
chen, westlichen und nördlichen Ab-
standsfläche zugelassen. 
Begründung: Die Abweichungen 
wurden notwendig, da das ursprüng-
liche Grundstück Fl. Nr. 1854, Gem. 
Fürth bereits geteilt ist.
Den Abweichungen konnte zuge-
stimmt werden, da sich die Über-
schreitungen lediglich auf die an-
grenzenden Grundstücke beziehen, 
welche sich im Besitz des Bauherrn 
befinden.
Die östliche Abstandsfläche wird auf 
dem Baugrundstück mit H/2 eingehal-
ten. Der Abstand zur östlichen Grund-
stücksgrenze (zu Fl. Nr. 1854/10, 
Gem. Fürth) ist zudem mit ca. 6,00 m 
größer als im rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan vorgesehen.
Die Realisierung des Vorhabens ver-
letzt somit bei objektiver Beurteilung 
weder das Gebot nachbarlicher Rück-
sichtsnahme, noch beeinträchtigt es 
das grundgesetzlich geschützte Ei-
gentumsrecht der Nachbarn, wenn 
die nachbarschützenden Vorschriften 
der BayBO eingehalten werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage beim Bayer. Ver-
waltungsgericht Ansbach, Postan-
schrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 
Ansbach schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichtes erho-
ben werden.

Die Klage muss den Kläger, die Be-
klagte (STADT FÜRTH) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen vier Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nachbar) 
gegen diesen Bescheid hat keine auf-
schiebende Wirkung (§ 212a Abs. 1 
Baugesetzbuch −BauGB−).
Möglich ist ein Antrag zum Verwal-
tungsgericht Ansbach, die aufschie-
bende Wirkung der Klage wieder her-
zustellen (§§ 80a i. V. m. 80 Abs. 5 Ver-
waltungsgerichtsordnung –VwGO−).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. Ju-
ni 2007 wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des öffentlichen 
Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Klage-
erhebung in elektronischer Form (z. 
B. durch E-Mail) ist unzulässig. Kraft 
Bundesrechts ist bei Rechtsschutzan-
trägen zum Verwaltungsgericht seit 1. 
Juli 2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können in der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 
133, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bau-
ordnung (BayBO)
Vorhaben: Erweiterung und Um-
bau des Kinderhortes und der Kin-
derkrippe an der Adalbert-Stifter-
Grundschule.
Grundstück: Oberfürberger Straße 
46, Gemarkung Dambach, Flur-Nr. 
553/2.
Antragsteller: STADT FÜRTH, Ge-
bäudewirtschaft Fürth, 90744 Fürth.
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) die Bau-
genehmigung für oben genanntes 
Bauvorhaben.
Von den Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes Nr. 352 wird nach § 31 
Abs. 2 Baugesetzbuch gemäß den 
eingereichten Bauvorlagen Befreiung 
hinsichtlich der Bebauung außerhalb 
der Baugrenzen erteilt.
Begründung: 
Die Grundzüge der Planung werden 
nicht berührt. Die Abweichung ist 
städtebaulich vertretbar. Gründe des 
Wohls der Allgemeinheit erfordern 
die Befreiung.
Von der Baumschutzverordnung der 
STADT FÜRTH wird unter der Auf-
lage einer Ersatzpflanzung Befrei-
ung erteilt.
Von den Brandschutzvorschriften 
der BayBO wird Abweichung gemäß 
Brandschutzkonzept der sachverstän-
digen Brandschutzingenieure Kölbl 
vom 18. März 2009 zugelassen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage beim Bayer. Ver-
waltungsgericht Ansbach, Postan-
schrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 
Ansbach schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichtes erho-
ben werden. Die Klage muss den Klä-
ger, die Beklagte (STADT FÜRTH) 
und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen vier Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nachbar) 
gegen diesen Bescheid hat keine auf-
schiebende Wirkung (§ 212a Abs. 
1 Baugesetzbuch −BauGB−). Mög-
lich ist ein Antrag zum Verwaltungs-
gericht Ansbach, die aufschiebende 
Wirkung der Klage wieder herzustel-
len (§§ 80a i. V. m. 80 Abs. 5 Verwal-
tungsgerichtsordnung −VwGO−).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. Ju-
ni 2007 wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des öffentlichen 
Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Klage-
erhebung in elektronischer Form (z. 
B. durch E-Mail) ist unzulässig. Kraft 

Bundesrechts ist bei Rechtsschutzan-
trägen zum Verwaltungsgericht seit 1. 
Juli 2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 
133, eingesehen werden.

Öffentliche  
Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibung
Öffentlicher Auftraggeber (Ver-
gabestelle): Stadt Fürth, Baurefe-
rat, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, 
Telefon 974-3106, Fax 974-3108, E-
Mail: submission@fuerth.de, Inter-
net: www.fuerth.de.
Den Volltext der Bekanntmachung(en) 
finden Sie ausschließlich im Inter-
net auf der Seite www.fuerth.de un-
ter Fürther Rathaus/Ausschreibungen.
Ausführung von Bauleistungen
Vergabeverfahren: Öffentliche Aus-
schreibung nach VOB. 
Maßnahme: Erweiterung, Um-
bau und Generalinstandsetzung der 
Grundschule Burgfarrnbach.
Art der Leistung: Stahlbauarbeiten.
Ort der Ausführung: Hummelstra-
ße 9, 90768 Fürth.
Voraussichtliche Ausführungszeit: 
KW 46/2009 – 51/2009 und KW 
35/2010 – 40/2010.
Angebotseröffnung: 14. Oktober 
2009, 14 Uhr.

Offenes  
Verfahren

Offenes Verfahren
Öffentlicher Auftraggeber (Ver-
gabestelle): Stadt Fürth, Baureferat, 
Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, Te-
lefon 974-31 06, Fax 974-31 08, E-
Mail: submission@fuerth.de, Inter-
net: www.fuerth.de.
Den Volltext der Bekanntmachung(en) 
finden Sie ausschließlich im Inter-
net auf der Seite www.fuerth.de un-
ter Fürther Rathaus/Ausschreibungen.
Ausführung von Bauleistungen
Vergabeverfahren: Offenes Verfah-
ren nach VOB. 
Maßnahme: Gehweg Fronmüller-
straße/Marsweg, Erschließung W-O-
Darby.
Art der Leistung: Bau von Fußwegen.
Ort der Ausführung: Fronmüller-
straße, 90763 Fürth.
Voraussichtliche Ausführungszeit: 
26. Oktober bis 20. November 2009.
Angebotseröffnung: 6. Oktober 
2009, 14 Uhr. n




